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(57) Zusammenfassung: Die Laserschutzvorrichtung (1) ist
ein flexibles Flächengebilde mit mindestens zwei Gewebela-
gen (3, 4, 5). Die Gewebelagen (3, 4, 5) sind unmittelbar auf-
einander gestapelt angeordnet und bilden einen Gewebe-
Mehrlagenaufbau (2). Zwei benachbarte Gewebelagen (3,
4, 5) sind nur bereichsweise an Verbindungsstellen (8) mit-
einander verbunden, so dass die benachbarten Gewebela-
gen (3, 4, 5) abseits der Verbindungsstellen (8) lose aneinan-
der liegen und zwischen den benachbarten Gewebelagen (3,
4, 5) zumindest bereichsweise Luftpolster (10) vorgesehen
sind. Die Gewebelagen (3, 4, 5) bestehen aus einem nicht
brennbaren Gewebematerial mit einer Anwendungstempe-
ratur von bis zu 1200°C und mit einer Zersetzungstempera-
tur von über 1600°C.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Laserschutzvor-
richtung in Form eines flexiblen Flächengebildes mit
mindestens zwei Gewebelagen.

[0002] Derartige Laserschutzvorrichtungen sind bei-
spielsweise in Form von Laserschutzvorhängen be-
kannt, welche insbesondere bei hohen Schutzanfor-
derungen stets einen Aufbau mit einer Metallfolie
oder Metallbeschichtung umfassen. Bei dem Metall
kann es sich beispielsweise um Aluminium handeln.

[0003] Eine Laserschutzvorrichtung mit einer Alu-
miniumfolienlage ist beispielsweise aus der
EP 2 011 637 B1 bekannt. Neben der Aluminiumfoli-
enlage ist wenigstens eine weitere Lage aus Silikat-
faser-Glasgewebe vorgesehen.

[0004] Eine ähnliche Laserschutzvorrichtung wird in
der DE 20 2006 006 823 U1 beschrieben. Diese
Laserschutzvorrichtung hat einen Aufbau mit einer
Glasfasergewebe-Lage, auf die formschlüssig eine
Lage aus einem hoch reflektierenden Folienwerk-
stoff, beispielsweise aus Metall und insbesondere
aus Aluminium, aufkaschiert ist. Die Folienwerkstoff-
Lage ist außerdem mit einer Beschichtung aus einem
oxid-keramischen Werkstoff oder aus Kupfer und/
oder Aluminium versehen.

[0005] Aus der DE 41 13 668 C2 ist eine weitere La-
serschutzvorrichtung mit einem mehrlagigen Aufbau
bekannt. Der Aufbau umfasst eine erste Gewebela-
ge aus einem nicht brennbaren elastischen Träger-
material aus Meta-Aramid-Fasern, eine erste Alumi-
nium-Folienlage, eine erste Kohlenstoff-Faser-Vlies-
lage, eine zweite Aluminium-Folienlage, eine zwei-
te Kohlenstoff-Faser-Vlieslage, eine dritte Alumini-
um-Folienlage, eine dritte Kohlenstoff-Faser-Vliesla-
ge und eine zweite Gewebelage aus einem Gemisch
aus pre-oxidierten Fasern und Para-Aramid-Faser.
Die Lagen sind an ihren Außenrändern miteinander
vernäht und liegen ansonsten ohne zusätzliche Ver-
bindung flächig aneinander an.

[0006] Weiterhin wird in der EP 0 247 797 A2 ein
Laserschutzschild beschrieben, das mindestens eine
Vlieslage umfasst, auf die eine Metallschicht aufge-
klebt ist. Die Metallschicht besteht insbesondere wie-
derum aus einer Aluminiumfolie.

[0007] Bei allen diesen bekannten Laserschutzvor-
richtungen kommt derzeit also eine Metallfolie oder -
beschichtung zum Einsatz. Eine derartige Metallfolie
kann aber reißen, insbesondere wenn sie sehr dünn
ausgeführt ist. An der Rissstelle kann es dann zu ei-
ner verringerten Laserschutzwirkung kommen. Wenn
dagegen die Metallfolie dicker ausgeführt ist, kann sie
eine nur unzureichende Flexibilität aufweisen. Letz-

teres ist insbesondere dann unerwünscht, wenn die
Laserschutzvorrichtung textilen Charakter haben soll.

[0008] Die Aufgabe der Erfindung besteht deshalb
darin, eine Laserschutzvorrichtung der eingangs be-
zeichneten Art anzugeben, die einerseits eine ho-
he Laserschutzwirkung aufweist und andererseits die
bei bekannten Laserschutzvorrichtungen im Zusam-
menhang mit der eingesetzten Metallfolie auftreten-
den Nachteile vermeidet.

[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine La-
serschutzvorrichtung entsprechend den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 angegeben. Bei dieser La-
serschutzvorrichtung handelt es sich um eine sol-
che, bei der die Gewebelagen unmittelbar aufeinan-
der gestapelt angeordnet sind und einen Gewebe-
Mehrlagenaufbau bilden, benachbarte Gewebelagen
nur bereichsweise an Verbindungsstellen miteinan-
der verbunden sind, so dass die benachbarten Ge-
webelagen abseits der Verbindungsstellen lose an-
einander liegen und zwischen den benachbarten Ge-
webelagen zumindest bereichsweise Luftpolster vor-
gesehen sind, und die Gewebelagen aus einem nicht
brennbaren Gewebematerial mit einer Anwendungs-
temperatur von bis zu 1200°C und mit einer Zerset-
zungstemperatur von über 1600°C bestehen.

[0010] Die erfindungsgemäße Laserschutzvorrich-
tung ist also insbesondere metallfrei ausgebildet. Die
Gewebelagen liegen vorzugsweise unmittelbar, ins-
besondere auch zwischenbeschichtungsfrei anein-
ander an. Es wurde erkannt, dass zur Erzielung ei-
ner hohen Laserschutzfunktion anders als bei den be-
kannten Laserschutzvorrichtungen üblich keine Me-
tallfolie oder -beschichtung, insbesondere keine Alu-
miniumfolie, erforderlich ist. Die Gewebelagen haften
nicht flächig, sondern nur bereichsweise aneinander.
Insbesondere sind sie zueinander verschiebbar und
liegen nur locker aneinander an. Zwischen ihnen sind
Luftpolster vorhanden, die bei einer Laserbelastung
der Laserschutzvorrichtung wesentlich dazu beitra-
gen, Wärmeenergie mittels Konvektion und Wärme-
strahlung seitlich abzuführen und damit zur thermi-
schen Entlastung des durch den Laserstrahl getroffe-
nen Bereichs beitragen. Dagegen wird eine Wärme-
leitung in Richtung der Oberflächennormalen des fle-
xiblen Flächengebildes weitgehend unterdrückt. Auf-
grund der Luftpolster zwischen den benachbarten
Gewebelagen stellt sich in dem Zwischenraum zwi-
schen zwei benachbarten Gewebelagen insbeson-
dere auch eine gewisse Luftströmung ein, die zur
Kühlung des von einem Laserstrahl getroffenen Be-
reichs beiträgt. Aufgrund der hohen Hitzebeständig-
keit des Gewebematerials widersteht der Gewebe-
Mehrlagenaufbau der Laserstrahlung. Die Gewebe-
lage kann zwar an der von einem Laserstrahl getrof-
fenen Stelle thermisch stark erhitzt und insbesondere
sogar zum Glühen gebracht werden. Trotzdem bleibt
die Struktur der Gewebelagen erhalten. Die Gewebe-
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lagen sind für Anwendungen mit Einsatztemperatu-
ren von bis zu 1200°C bestimmt. Zu einer Zersetzung
der Gewebelagen kommt es erst bei noch höheren
Temperaturen von über 1600°C.

[0011] Der Gewebe-Mehrlagenaufbau aus mehre-
ren Gewebelagen hat überraschenderweise eine hö-
here Laserschutzfestigkeit als eine Einzellage aus
dem gleichen Gewebematerial mit einer Dicke ent-
sprechend derjenigen des gesamten Gewebe-Mehr-
lagenaufbaus. Diese höhere Laserschutzfestigkeit ist
auf die bereits erwähnten vorteilhaften Luftpolster
zwischen den benachbarten Gewebelagen zurückzu-
führen.

[0012] Vorteilhafterweise kann diese Schutzfunkti-
on der Laserschutzvorrichtung über einen sehr wei-
ten Wellenlängenbereich erreicht werden, so dass
verschiedene Anwendungsfälle mit unterschiedlicher
Laserstrahlung mit einer einzigen Laserschutzvor-
richtung gleichermaßen abgedeckt werden können.
Die Schutzfunktion kann insbesondere von Wellen-
längen im ultravioletten Bereich bis hin zu Wellenlän-
gen im infraroten Bereich gegeben sein.

[0013] Ein weiterer Vorteil der Laserschutzvorrich-
tung besteht in dem geringeren Gewicht, das sich
unter anderem auch aufgrund des Verzichts auf ei-
nen Metallwerkstoff ergibt. Die vorteilhafte Metallfrei-
heit bedingt außerdem eine verbesserte Flexibilität
und auch eine bessere textile Anmutung der Laser-
schutzvorrichtung, was insbesondere dann günstig
ist, wenn es sich bei der Laserschutzvorrichtung um
einen Vorhang oder ein ähnliches Stoffgebilde han-
delt.

[0014] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Laser-
schutzvorrichtung ergeben sich aus den Merkmalen
der von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche.

[0015] Günstig ist eine Ausgestaltung, bei der das
Gewebematerial Silikat, Siliziumcarbid, oder Asbest
ist oder insbesondere Silikat, Siliziumcarbid oder As-
best enthält. Das Gewebematerial kann dabei jeweils
insbesondere faserförmig sein. Die genannten Ge-
webematerialien haben eine herausragende Hitzebe-
ständigkeit. Sie eignen sich daher sehr gut für einen
Einsatz bei der Laserschutzvorrichtung. Bei dem ver-
wendeten Silikat handelt es sich insbesondere um ein
ausgelaugtes Material mit einem SiO2-Gehalt von et-
wa bis zu 98 %. Es kann aber z.B. noch Restanteile
an Calzium-, Bor-, Magnesium-, Kalium-, Titan- und/
oder Eisenoxid sowie an Natrium aufweisen.

[0016] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung ist das Gewebematerial insbesondere zumin-
dest teilweise mit Silikatfasern realisiert, die mit Glim-
mer ausgerüstet sind. Insbesondere enthält zumin-
dest eine der Gewebelagen des Gewebe-Mehrlagen-
aufbaus einen Glimmer-Anteil. Durch die Zusetzung

von Glimmer lässt sich die Sprödigkeit der Silikat-
fasern, die z.B. beim Auslaugen der Fasern zur Er-
zielung eines höheren SiO2-Gehalts entstehen kann,
wieder reduzieren.

[0017] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung bestehen die Gewebelagen jeweils aus dem
gleichen Gewebematerial. Dies ist günstig, da dann
der Gewebe-Mehrlagenaufbau symmetrisch ist. Es
gibt keine Vorzugsrichtung hinsichtlich des Einbaus
der Laserschutzvorrichtung. Bei der Montage muss
dann also nicht darauf geachtet werden, welche Seite
der Laserschutzvorrichtung der Laserstrahlung zuge-
wandt ist. Montagefehler können so vermieden wer-
den. Grundsätzlich können die Gewebelagen aber
auch unterschiedlich aufgebaut sein. Beispielsweise
können sich die Gewebelagen in der Gewebevarian-
te und/oder im Gewebegewicht voneinander unter-
scheiden. Günstig ist eine Ausgestaltung, bei der al-
le Gewebelagen ein Flächengewicht von jeweils etwa
800 g/m2 haben. Dadurch resultiert eine Laserschutz-
vorrichtung, insbesondere ein Laserschutzvorhang,
mit einem vergleichsweise niedrigen Gewicht. Grund-
sätzlich kann auch ein höheres Flächengewicht ver-
wendet werden, was aber aus Gründen der Laserfes-
tigkeit nicht unbedingt erforderlich ist. Allerdings er-
höht sich dann auch das Gesamtgewicht der Laser-
schutzvorrichtung, so dass die vorstehend genannte
Ausgestaltung mit dem niedrigen Flächengewicht be-
vorzugt ist, insbesondere da sie den Anforderungen
an die Laserfestigkeit ohne weiteres gerecht wird.

[0018] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung sind genau drei Gewebelagen vorgesehen. Mit
drei Gewebelagen, die insbesondere aus einem Sili-
katfaser-Material hergestellt sind, lässt sich für einen
Laser-Wellenlängenbereich zwischen 1050 nm und
1400 nm eine Schutzstufe D AB6 gemäß der euro-
päischen Norm EN 12254 erreichen.

[0019] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung sind die Verbindungsstellen punkt- oder linien-
förmig ausgebildet. Dadurch wird sichergestellt, dass
die Gewebelagen in den übrigen Bereichen lose an-
einander liegen und sich im Zwischenbereich zwi-
schen benachbarten Gewebelagen die aus thermi-
schen Gründen günstigen Luftpolster bevorzugt aus-
bilden.

[0020] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung sind die Verbindungsstellen als Nahtlinien aus-
gebildet, die insbesondere an den seitlichen Rändern
des Flächengebildes verlaufen. Bei genähten Ver-
bindungsstellen gibt es keinen direkten thermischen
Kontakt zwischen den aneinander liegenden Gewe-
belagen. Vielmehr kann der Kontakt stets nur indi-
rekt über das Nahtmaterial erfolgen. Dies ist günstig
hinsichtlich der in Richtung der Oberflächennormalen
des Flächengebildes unerwünschten und in der senk-
recht dazu orientierten Richtung erwünschten Wär-
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meleitung. Erfolgt das Vernähen nur an den Außen-
rändern des Flächengebildes, sind die Gewebelagen
zum einen gut aneinander fixiert, zum anderen bleibt
ein sehr großer unvernähter Restbereich, in dem die
Gewebelagen lose aneinander liegen und sich die
Luftpolster im Zwischenraum zwischen benachbarten
Gewebelagen ausbilden können.

[0021] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung ist zur Bildung der Nahtlinien ein nicht brennba-
rer Faden vorgesehen. Insbesondere weist der Fa-
den eine gleich oder zumindest ähnlich hohe An-
wendungs- und Zersetzungstemperatur auf wie die
Gewebelagen. Vorzugsweise besteht der Faden aus
dem gleichen Material wie die Gewebelagen oder ist
zumindest mit diesem Gewebematerial hergestellt.
Dadurch sind auch die Verbindungsstellen beson-
ders hitzebeständig und vorzugsweise brandfest aus-
gebildet. Somit kann es auch an den Verbindungs-
stellen bei großer Hitzeentwicklung nicht zu einer Ent-
zündung der Laserschutzvorrichtung und/oder zu ei-
ner Zerstörung deren Struktur kommen.

[0022] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung ist der Gewebe-Mehrlagenaufbau auf zumindest
einer Außenseite mit einer optischen Filterschicht
in Form einer lichtabsorbierenden Decklage verse-
hen. Insbesondere ist die Decklage als Beschichtung
ausgeführt. Die lichtabsorbierende Filterwirkung der
Decklage ist vorzugsweise zumindest im maßgeb-
lichen Wellenlängenbereich der Laserstrahlung, für
die die Laserschutzvorrichtung ausgelegt ist, gege-
ben. Die lichtabsorbierende Wirkung kann aber auch
über einen größeren Wellenlängenbereich vorhan-
den sein. Die Decklage ermöglicht die Realisierung
einer noch höheren Laserschutzstufe. Insbesondere
lässt sich so für den Gesamtaufbau der Laserschutz-
vorrichtung eine Lichtresttransmission von ≤ 10–8. Ei-
ne so niedrige Lichtresttransmission kann auch als
„lichtundurchlässig“ bezeichnet werden. Damit wird
eine solche Laserschutzvorrichtung den höchsten
Schutzanforderungen gerecht. Der Gewebe-Mehr-
lagenaufbau und die Decklage haben eine unter-
schiedliche Wirkungsweise und technische Funktion.
Während der Gewebe-Mehrlagenaufbau in erster Li-
nie dazu dient, beim Auftreffen eines Laserstrahls
das Laserlicht zu streuen und (thermische) Energie
mittels Konvektion und Wärmestrahlung abzubauen
und/oder abzuführen, besteht die Hauptfunktion der
Decklage darin, das gestreute Rest-Laserlicht zu ab-
sorbieren. Insofern ist es vorteilhaft, wenn bei einer
nur einseitig mit einer Decklage versehenen Laser-
schutzvorrichtung diese Decklage auf der Außensei-
te, also auf der im Einsatzfall von der Laserstrah-
lung bzw. der Laserquelle abgewandten Seite, an-
geordnet ist. Dann trifft in einem Fehlerfall die La-
serstrahlung zunächst auf die Gewebelagen, wo die
Lichtstreuung und der Energieabbau erfolgen. Erst
das energieärmere gestreute Rest-Laserlicht trifft auf

die auf der abgewandten Außenseite angeordnete
Decklage, von der es absorbiert wird.

[0023] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung ist die Decklage auf jeder der beiden Außen-
seiten des Gewebe-Mehrlagenaufbaus vorgesehen.
Die Laserschutzvorrichtung hat dann wiederum einen
symmetrischen Gesamtaufbau, so dass es bei der
Montage nicht auf die Orientierung ankommt. Fehl-
montagen können so ausgeschlossen werden. Au-
ßerdem bietet eine zusätzliche Decklage auch auf
der der Laserquelle zugewandten Innenseite eine zu-
sätzliche Sicherheit. So kann die Schutzfunktion für
den Fall, dass eine der Decklagen beispielsweise an
einer Stelle beschädigt ist, von der anderen Deckla-
ge übernommen werden. Es ist also eine Sicherheits-
redundanz gegeben.

[0024] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung besteht die Decklage aus einem Decklagenma-
terial auf Basis eines Kunststoffs, insbesondere ei-
nes Polyurethans. Die Laserschutzvorrichtung bietet
dann auch Schutz vor Staubemissionen. Außerdem
weist sie dann eine homogene, abwischbare Oberflä-
che auf, und sie ist vorzugsweise auch desinfizierbar.

[0025] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung besteht die Decklage aus einem Decklagen-
material, dem Pigmente, insbesondere Ruß-Pigmen-
te, zugemischt sind. Die Pigmente tragen zusätz-
lich zur Lichtabsorption bei, also dazu, dass die La-
serschutzvorrichtung vorzugsweise lichtdicht ist. Ei-
ne Lichttransmission durch die Laserschutzvorrich-
tung wird insbesondere weitest gehend verhindert.
Dies gilt zum einen für den Wellenlängenbereich der
Laserstrahlung, zum anderen aber auch für Licht-
strahlung aus einem anderen, beispielsweise dem
sichtbaren, Wellenlängenbereich. Die Schutzfunkti-
on der Laserschutzvorrichtung kann so weiter ver-
bessert und insbesondere über einen sehr weiten
Wellenlängenbereich ausgedehnt werden. Eine auch
im sichtbaren Wellenlängenbereich lichtdichte Aus-
gestaltung der Laserschutzvorrichtung ist beispiels-
weise bei solchen Anwendungen von Vorteil, bei
denen es auch auf die Abschirmung und Abschat-
tung von störendem Umgebungslicht ankommt. Die
Laserschutzvorrichtung hält dann von außen einfal-
lendes Umgebungslicht von dem mittels der Laser-
schutzvorrichtung umschlossenen Bereich, in dem
sich die Laseranwendung befindet, ab. Insofern fin-
det also auch eine Abschirmung in umgekehrter Rich-
tung statt. Darüber hinaus tritt bei manchen Laseran-
wendungen, wie beispielsweise dem Laser-Schwei-
ßen oder dem Laser-Schneiden, sehr energiereiche
sichtbare Sekundärstrahlung auf. Obwohl diese Se-
kundärstrahlung nicht so gefährlich ist wie die eigent-
liche Laserstrahlung, ist es dennoch günstig, wenn
auch sie abgeschirmt wird und nicht in einen Bereich
außerhalb des von der Laserschutzvorrichtung um-
schlossenen Bereichs gelangt.
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[0026] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand
der Zeichnung. Die einzige Figur zeigt ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Laserschutzvorrichtung mit drei
lose aneinander liegenden Silikat-Gewebelagen und
mit Außenseitenbeschichtungen in Form von Poly-
urethan-Decklagen.

[0027] Auch Einzelheiten des im Folgenden näher
erläuterten Ausführungsbeispiels können für sich ge-
nommen eine Erfindung darstellen oder Teil eines Er-
findungsgegenstands sein.

[0028] In der Figur ist ein Ausführungsbeispiel ei-
ner Laserschutzvorrichtung 1 in Form eines Laser-
schutzvorhangs gezeigt. Die Laserschutzvorrichtung
1 ist ein flexibles Flächengebilde mit einem Gewebe-
Mehrlagenaufbau 2 mit insgesamt drei Gewebelagen
3, 4 und 5. Die Gewebelagen 3 bis 5 sind unmittelbar,
also insbesondere ohne Zwischenschichten, aufein-
ander gestapelt. Sie bestehen jeweils aus einem nicht
brennbaren Gewebematerial, das aus faserförmigem
Silikat hergestellt ist. Dessen SiO2-Anteil liegt beim
gezeigten Ausführungsbeispiel bei über 90 %. Dieser
hohe Anteil ist mittels eines Auslaugprozesses her-
gestellt worden. Die Gewebelagen 3 bis 5 sind gleich
ausgestaltet. Dies gilt insbesondere sowohl für das
Gewebematerial, als auch für die Gewebevariante,
als auch für die Lagendicke, als auch für das Flächen-
gewicht. Letzteres liegt bei dem Ausführungsbeispiel
jeweils bei 800 g/m2. Das für die Gewebelagen 3 bis
5 verwendete Silikat-Gewebematerial hat eine hohe
Anwendungstemperatur von bis zu 1200°C und eine
Zersetzungstemperatur von über 1600°C.

[0029] An seinen beiden Außenseiten ist der Gewe-
be-Mehrlagenaufbau 2 jeweils mit einer Decklage 6
bzw. 7 versehen. Die Decklagen 6, 7 sind jeweils als
Kunststoffbeschichtungen der beiden außenliegen-
den Decklagen 3 bzw. 5 realisiert. Der für die Deck-
lagen 6, 7 verwendete Kunststoff ist ein Polyurethan
(PU), der auch Ruß-Pigmente enthält.

[0030] An den seitlichen Außenrändern sind die Ge-
webelagen 3 bis 5 inklusive der beiden Decklagen 6,
7 längs Nahtlinien 8 miteinander vernäht. Ein zur Her-
stellung der Nahtlinien 8 verwendeter Faden 9, der
in der Darstellung der Figur durch gestrichelte Lini-
enführung angedeutet ist, besteht aus dem gleichen
nicht brennbaren Gewebematerial wie die Gewebe-
lagen 3 bis 5. Die Nahtlinien 8 bilden im Wesentlichen
die einzigen Stellen, an denen die Gewebelagen 3 bis
5 dauerhaft unmittelbar aneinander anliegen und an-
einander fixiert sind. Außerhalb der Nahtlinien 8 lie-
gen die Gewebelagen 3 bis 5 nur lose aneinander,
so dass zwischen benachbarten Gewebelagen 3 und
4 einerseits sowie 4 und 5 andererseits Luftpolster
10 vorhanden sind. Diese Luftpolster 10 tragen beim
Auftreffen von Laserstrahlung auf die Laserschutz-

vorrichtung 1 maßgeblich dazu bei, dass die sich ent-
wickelnde thermische Energie abgebaut und insbe-
sondere seitlich abgeführt wird.

[0031] Die in der Figur gezeigte Laserschutzvorrich-
tung 1 hat eine sehr hohe Schutzwirkung gegenüber
Laserstrahlung. Dies gilt insbesondere für einen sehr
weiten Wellenlängenbereich. Anhand von Messun-
gen wurde nachgewiesen, dass die Laserschutzvor-
richtung 1 mindestens die im Folgenden aufgeführten
Schutzstufen gemäß der Norm DIN EN 12254 auf-
weist:

– im Wellenlängenbereich 180 nm bis 315 nm
Schutzstufen D AB8 und IR AB3,
– im Wellenlängenbereich > 315 nm bis 1050 nm
Schutzstufe D AB7,
– im Wellenlängenbereich > 315 nm bis 1400 nm
Schutzstufen I AB8 + R AB7 + M AB8,
– im Wellenlängenbereich > 1050 nm bis 1400 nm
Schutzstufe D AB6, und
– im Wellenlängenbereich > 1400 nm bis 11000
nm Schutzstufe DI AB3.

[0032] Bei diesen Messungen ist die in der DIN EN
12254 beschriebene Testprozedur zum Einsatz ge-
kommen. Demnach wurden eine Prüfung bei Dau-
erstrich-Laserbestrahlung über einen Zeitraum von
mindestens 100 s und eine Prüfung bei gepulster La-
serstrahlung mit mindestens 1000 Pulsen über einen
Zeitraum von mindestens 100 s durchgeführt, wobei
unterschiedliche Strahlquellen für verschiedene Puls-
dauern und Wellenlängen zum Einsatz kamen.

[0033] Die genannten hohen Schutzstufen werden
insbesondere durch den in der Figur gezeigten me-
tallfreien Aufbau der Laserschutzvorrichtung 1 er-
reicht. Die Laserschutzvorrichtung 1 wird also höchs-
ten Schutzanforderungen gerecht, ohne dass dabei
eine Lage oder eine Beschichtung aus einem Metall
vorgesehen ist. Dadurch erhöht sich zugleich die tex-
tile Anmutung der Laserschutzvorrichtung 1. Außer-
dem wird auf diese Weise ein sehr niedriges Gesamt-
gewicht der Laserschutzvorrichtung 1 realisiert.

[0034] Bei den in der Figur gezeigten Ausführungs-
beispielen ist die Laserschutzvorrichtung 1 als Vor-
hang ausgeführt. Andere Anwendungen für den vor-
teilhaften Gewebe-Mehrlagenaufbau 2, insbesonde-
re auch mit einer anderen Anzahl an Gewebelagen,
sowie mit den beiden außenseitigen Decklagen 6, 7,
oder nur einer der beiden außenseitigen Decklagen
6, 7, oder ohne jegliche Decklage sind ebenfalls mög-
lich. In jedem Fall lässt sich aber eine ausgezeichne-
te Schutzfunktion vor Laserstrahlung erreichen.
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Patentansprüche

1.  Laserschutzvorrichtung in Form eines flexiblen
Flächengebildes mit mindestens zwei Gewebelagen
(3, 4, 5), wobei
a) die Gewebelagen (3, 4, 5) unmittelbar aufeinander
gestapelt angeordnet sind und einen Gewebe-Mehr-
lagenaufbau (2) bilden,
b) benachbarte Gewebelagen (3, 4, 5) nur bereichs-
weise an Verbindungsstellen (8) miteinander verbun-
den sind, so dass die benachbarten Gewebelagen (3,
4, 5) abseits der Verbindungsstellen (8) lose anein-
ander liegen und zwischen den benachbarten Gewe-
belagen (3, 4, 5) zumindest bereichsweise Luftpols-
ter (10) vorgesehen sind, und
c) die Gewebelagen (3, 4, 5) aus einem nicht brenn-
baren Gewebematerial mit einer Anwendungstempe-
ratur von bis zu 1200°C und mit einer Zersetzungs-
temperatur von über 1600°C bestehen.

2.    Laserschutzvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gewebematerial Si-
likat, Siliziumcarbid oder Asbest, insbesondere je-
weils faserförmig, ist.

3.  Laserschutzvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gewebematerial
mit Silikatfasern realisiert ist, die mit Glimmer ausge-
rüstet sind.

4.    Laserschutzvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Gewebelagen (3, 4, 5) jeweils aus dem glei-
chen Gewebematerial bestehen.

5.    Laserschutzvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass genau drei Gewebelagen (3, 4, 5) vorgesehen
sind.

6.    Laserschutzvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungsstellen (8) punkt- oder linienför-
mig ausgebildet sind.

7.    Laserschutzvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungsstellen als Nahtlinien (8) ausge-
bildet sind, die insbesondere an seitlichen Rändern
des Flächengebildes verlaufen.

8.    Laserschutzvorrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Bildung der Nahtlini-
en (8) ein nicht brennbarer Faden (9) vorgesehen ist.

9.    Laserschutzvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Gewebe-Mehrlagenaufbau (2) auf zumin-
dest einer Außenseite mit einer optischen Filter-

schicht in Form einer lichtabsorbierenden Decklage
(6, 7) versehen, insbesondere beschichtet, ist.

10.  Laserschutzvorrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Decklage (6, 7) auf
jeder der beiden Außenseiten des Gewebe-Mehrla-
genaufbaus (2) vorgesehen ist.

11.  Laserschutzvorrichtung nach Anspruch 9 oder
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Decklage (6,
7) aus einem Decklagenmaterial auf Basis eines
Kunststoffs, insbesondere eines Polyurethans, be-
steht.

12.    Laserschutzvorrichtung nach einem der An-
sprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Decklage (6, 7) aus einem Decklagenmaterial be-
steht, dem Pigmente, insbesondere Ruß-Pigmente,
zugemischt sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen



DE 10 2012 201 627 A1    2013.08.08

8/8

Anhängende Zeichnungen
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